
Auswirkungen der ESG-Berichtspflichten 

von Banken auf die Landwirtschaft

Göttingen, 29.10.2025 



DZ BANK – Investorenpräsentation

Der deutsche Bankenmarkt besteht aus drei Säulen
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1) Einlagen privater Haushalte

Öffentlich-rechtlicher 

Bankensektor

Genossenschaftlicher 

Bankensektor

Privatbankensektor 

und Auslandsbanken

Europäische Zentralbank (EZB)

Deutsche Bundesbank

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Marktanteil1): 34% Marktanteil1): 24% Marktanteil1): jeweils <10%

• 5 Landesbank-Konzerne

• DekaBank

• 353 Sparkassen

• Eine Genossenschaftliche Zentralbank

• Spezialverbundunternehmen

(ein Versicherer, eine Bausparkasse, 

ein Asset Manager, etc.)

• 672 Genossenschaftsbanken



DZ BANK – Investorenpräsentation

Das Kreislaufmodell der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 

Volksbanken Raiffeisenbanken
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672 Genossenschaftsbanken

30 Mio. Kunden, 

davon 17,6 Mio. MitgliederEigentümer

Eigentümer

Kundenbeziehung

Produkte und 

Dienstleistungen

Genossenschaftliche FinanzGruppe



Genossenschaftsbanken sind seit jeher wesentlicher Finanzierungspartner 

für die Agrarbranche 
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übrige private 
Kreditbanken

15%

Großbanken
2%

Spezialinstitute
5%

Sparkassen
Finanzgruppe

25%

Genossenschaftliche 
FinanzGruppe

53%

Agrarkredite* von 2000 bis 06/2025
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Bestandsentwicklung

Banken insgesamt

Genossenschaftliche FinanzGruppe

Marktanteile

* Kredite für Land- und Forstw irtschaft, Fischerei                                                           
Quelle: Bundesbank
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Finanzinstitutionen werden aufgefordert, ehrgeizigere 
Klimaschutzmaßnahmen zu fördern

UN Sustainable 

Developments 

Goals

Principles for 

Responsible 

Banking

EU Action 

Plan

EU 

Taxonomie

European

Green Deal

Pariser Klima-

abkommen

− Politische Akteure: Finanzwirtschaft als Kern-Transmissionsriemen 

für die Gestaltung hin zu mehr Nachhaltigkeit 

− Regulatoren und Aufsicht: Nachhaltigkeit und insbesondere 

Umweltaspekte sind zum Fokusthema geworden (EU-Taxonomie, 

Offenlegungs-Verordnung, EZB Guide zu klima- und 

umweltbezogenen Risiken etc.)

− Kunden: Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor bei der Wahl von 

Anlagen & Bankpartnern (ESG-Kriterien & -Ratings) 

− Finanzwirtschaft:  Eigene Geschäftsimpulse und eigene Initiativen 

(bspw. Green and Sustainable Finance Cluster Germany) 

− Investoren, NGOs…

Nachhaltigkeit in der Agrarfinanzierung – Quo vadis?



Seite 6 Titel der Präsentation (Eingabe über "Einfügen > Kopf- und Fußzeile")

Regulatorik treibt die nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft voran

28.10.2025Seite 6

Der Agrarsektor ist einer der am stärksten regulierten Sektoren und wird neben Gesetzen und Vereinbarungen durch verschiedene Verordnungen geprägt, z. B:

− EU-Düngemittelverordnung – Erstmalige Festlegung von Grenzwerten für toxische Stoffe (Kadium, Quecksilber) in Düngemittel

− Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung – Einschränkung der Anwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittel

2027?

2015

2019

2021 2024

Pariser Klimaabkommen
195 Staaten verpflichten sich, 

den weltweiten 

Temperaturanstieg auf möglichst 

unter 1,5°C, aber deutlich unter 

2°C zu beschränken

Green Deal der EU-Kommission 
Die EU strebt bis 2050 an, der erste klimaneutrale 

Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Im Rahmen der "Farm to 

Fork"-Strategie ist das Ziel, bis 2030 25% der landwirtschaft-

lichen Produktion aus ökologischem Landbau zu erreichen. Die 

EU-Biodiversitätsstrategie sieht vor, dass bis 2030 30% der EU-

Gebiete zu Schutzgebieten erklärt werden. Außerdem ist die 

Nutzung gefährlicher Pestizide um 50% zu reduzieren.

Bundes-Klimaschutzgesetz
Verbindliche Klimaschutzziele für den 

Landwirtschaftssektor legen die Reduktion 

von THG-Emissionen um 20% bis 2030 

fest – 2023 wurde in einer Ergänzung eine 

Verschärfung um weitere 5% beschlossen

Erste Reduktionsziele im Agrarsektor in DE

2023

= Regulatorik EU/ International = Regulatorik in Deutschland

GAP-Reform 2023-2027 
Verstärkte EU-Förderung von 

ökologischem Landbau sowie 

Maßnahmen zur Unterstützung 

von Klimaschutz, Biodiversität 

und Tierwohl

EU-Lieferkettenricht-

linie (CSDDD) 
Einheitliche europäische 

Richtlinie über unternehmer-

ische Sorgfaltspflichten für 

nachhaltige Lieferketten

Lieferkettensorgfalts-

pflichtengesetz (LkSG) 

Seit 2024 gilt das LkSG für alle 

Unternehmen in Deutschland mit

> 1.000 inländischen Mitarbeitern 

– der Sektor Landwirtschaft ist 

insb. als Zulieferer betroffen
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Omnibus-Initiative der EU | Anpassungsvorschläge 26.02.2025 im Detail
Noch nicht ratifiziert
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Ursprüngliche Fassung Omnibus-Initiative der EU (Entwurf)

− Berichtspflicht …

… ab 2025 für GJ 2024: NFRD-pflichtige Unternehmen*

… ab 2026 für GJ 2025: große Unternehmen, die folgende

Kriterien erfüllen: mind. 250 Mitarbeiter, Bilanzsumme > 25 

Mio. Euro, Umsatz > 50 Mio. Euro (zwei von drei Kriterien 

müssen erfüllt sein)

… ab 2027 für GJ 2026: börsennotierte KMU & kleine, nicht

komplexe Kreditinstitute**

− Prüfungstiefe: Prüfung mit begrenzter Sicherheit, Erwähnung 

möglicher Anhebung auf hinreichende Sicherheit

− Berichtspflicht …

… ab 2025 für GJ 2024 für NFRD-pflichtige Unternehmen (keine Veränderung)

… ab 2028 für GJ 2027 für Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen: mind. 

1.000 Mitarbeiter + Umsatz > 50 Mio. Euro oder Bilanzsumme > 25 Mio. Euro

… für kapitalmarktorientierte KMU entfällt

− Umfang: Verringerung der Datenpunkte (insb. qualitativer Datenpunkte), 

Streichung der sektorspezifischen ESRS, doppelte Wesentlichkeit bleibt erhalten

− Prüfungstiefe: Möglicher Übergang auf Prüfung mit hinreichender Sicherheit 

gestrichen

II EU-Taxonomie
für nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten

I

− Berichterstattungspflicht für alle NFRD-/ CSRD-pflichtigen 

Unternehmen

− Erstanwendung: Erstmalig Berichterstattung zu Taxonomie-

Fähigkeit für GJ 2021, für GJ 2022 dann erstmalig zu 

Taxonomie-Konformität

− Berichterstattungspflicht für CSRD-pflichtige Unternehmen mit > 450 Mio. Euro 

Umsatz, ansonsten freiwillige Berichterstattung

− Umfang: Einführung von Wesentlichkeitsgrenzen (für Taxonomiefähigkeits- und/ 

oder Taxonomiekonformitätsprüfung), Reduktion der Datenpunkte um ca. 70% 

(jedoch vrsl. keine Aufwandsreduktion im selben Umfang)

CSRD
Corporate Sustainability 

Reporting Directive

III
− Sorgfaltspflichten für unmittelbare (Tier-1) und mittelbare 

Geschäftspartner (Tier-n)

− Trickle-Down-Effekt durch Weitergabe von 

Informationspflichten an KMU in der Wertschöpfungskette

− Möglichkeit eines zivilrechtlichen Haftungstatbestandes bei 

Verletzung von Sorgfaltspflichten (Bußgelder: bis zu 5 % des 

weltweiten Jahresumsatzes, Ausschluss von öffentlichen 

Ausschreibungen)

CSDDD
Corporate Sustainability 

Due Diligence Directive

* Große Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Mitarbeitern | ** Aufschub der Berichtspflicht bis 2028 möglich | *** Voluntary SME-Standard

− Beschränkung auf direkte Geschäftspartner (Tier-1), bei indirekten 

Geschäftspartnern (Tier-n) risikoorientierter Ansatz (nur bei Vorliegen von 

Informationen über Auswirkungen, z. B. NGO-Berichterstattung oder Tätigkeit in 

Konfliktgebiet)

− Abmilderung des Trickle-Down-Effekts durch (im Grundsatz) Beschränkung der 

Informationspflicht von Unternehmen bis 500 Mitarbeiter auf im freiwilligen EU-

Berichtsstandard (VSME***) geforderte Informationen

− Abschaffung der zivilrechtlichen Haftung



I
EU-Taxonomie
für nachhaltige Aktivitäten

II
CSRD
Corporate Sustainability Reporting Directive

IV LkSG
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

III MaRisk
Mindestanforderung an das Risikomanagement



Seite 9 Titel der Präsentation (Eingabe über "Einfügen > Kopf- und Fußzeile")

Regulatorische Anforderungen an Finanzinstitute | Banken sind 
aufgefordert, ESG-Daten ihrer Kunden abzufragen 

28.10.2025Seite 9

Bankaufsichtsrechtliche AnforderungenAllgemeine ESG-Berichtspflichten

Zusätzlich zu allgemeinen ESG-Berichtspflichten müssen Banken weitergehende aufsichtsrechtliche Anforderungen hins. Portfolio-

 steuerung und Risikomanagement erfüllen. Hierfür müssen Kreditinstitute ESG-Daten von ihren Kunden systematisch erheben. 

Banken sind auf ESG-Daten angewiesen, um den 

allgemeinen ESG-Offenlegungspflichten 

nachzukommen. Die Berichterstattung zu ESG-

Informationen schafft Transparenz für Kunden, 

Investoren, Regulatoren und andere Stakeholder.

Regulatorische Grundlagen: 
z. B. Non-Financial Reporting Directive (NFRD), 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), 

EU-Taxonomie

Banken nehmen eine Schlüsselrolle bei der nachhaltigen 

Transformation ein. Zum einen sollen Kreditinstitute 

Finanzströme in nachhaltige Unternehmen und Aktivitä-

ten lenken (Portfoliosteuerung). Zum anderen können 

ESG-Faktoren einen erheblichen Einfluss auf das 

Risikoprofil von Banken haben, und müssen daher von 

Finanzinstituten systematisch im Risikomanagement 

berücksichtigt werden.

Regulatorische Grundlagen: 
z. B. MaRisk (BaFin), EZB-Leitfaden, EBA-Guidelines 
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Der Fragenkatalog bildet die Grundlage für die individuelle 

Konkretisierung des VR-ESG-RS

Zielgerichtete Fragen für die Dimensionen E (18 Fragen), 

S (7 Fragen) und G (6 Fragen) 

31 branchenübergreifende Fragen sowie 5 spezifische 

Fragen Landwirtschaft und eine Frage Energieversorgung 

Branchenübergreifende Abfragen von 18 qualitativen und 

13 quantitativen Informationen

Binäre und abgestufte Antwortmöglichkeiten, durchgehend 

unter der Prämisse, die Handhabbarkeit im 

Beratungsprozess zu gewährleisten

VR-ESG RisikoScoring – branchenspezifischer Ansatz 

Kundenbezogene Konkretisierung erweitert die Detailtiefe in der Bewertung

Nachhaltigkeit in der Kreditvergabe an landwirtschaftliche Unternehmen
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• Fehlende EU-Taxonomie für 

Landwirtschaft

• GAP* Förderung als 

potentielle Grundlage für EU-

Taxonomie 

Konkretisierung des VR-ESG-RisikoScores 
Branchenspezifischer Fragenkatalog Landwirtschaft

*Gemeinsame Agrarpolitik – Subventionsgrundlage für Landwirte in der EU

Nachhaltigkeit in der Kreditvergabe an landwirtschaftliche Unternehmen
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Politik
Vorgabe des regulatorischen 

Rahmens

Zielkonflikte in der Landwirtschaft – 
Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem

Seite 12

Wie können die Zielkonflikte in der Landwirtschaft gemeistert werden?

➢ Tierwohl 

➢ Regenerative Landwirtschaft

➢ Umweltbelastungen

➢ Ertragssicherung

➢ Fördermittel

 

Ernährungssicherheit 

Biodiversität Flächennutzung 

➢ Bevölkerungswachstum

➢ Ernährungsanforderungen 

➢ Preissensible Lebensmittelversorgung

➢ Stärkung der ländlichen Gebiete

Ökonomie

Ökologie Soziales 

Nachhaltigkeit in der Agrarfinanzierung27.11.2024
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Quelle: Rentenbank per 10/2025

CO2-Bilanz nach Betriebszweig

28.10.2025 Titel der Präsentation (Eingabe über "Einfügen > Kopf- und Fußzeile")
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Quelle: Rentenbank per 10/2025

CO2-Bilanz nach Impulsgeber

28.10.2025 Titel der Präsentation (Eingabe über "Einfügen > Kopf- und Fußzeile")
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Was sind Ihre größten Herausforderungen (beim Thema Nachhaltigkeit)?

Reduktion von Treibhausgasemissionen
z. B. Verbesserung der Energieeffizienz, Umstieg auf erneuerbare 

Energien, Biogasanlagen, Moorwiedervernässung

Haben Sie weitere Punkte?
z. B. Sicherung von Fördermitteln, Nachfolge, 

Digitalisierung (z. B. Smart Farming)

Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit/

Wettbewerbsfähigkeit
z. B. Fach- & Arbeitskräftemangel, Ertragssicherung, 

Konkurrenz aus dem Ausland

Weiterentwicklung in der 

Landwirtschaft 
z. B. Einführung neuer Technologien, neue Anbau- 

und Züchtungsmethoden, Tierhaltung

Klimaveränderungen
z. B. Resilienz vor Umweltrisiken (Extremwetterereignisse Dürre, 

Hagel, Hochwasser etc.)

Anforderungen von Kunden 

und Banken
z. B. Fragebögen, externe 

Nachhaltigkeitszertifikate (DLG, DINAK)

Ressourcennutzung/

Kreislaufwirtschaft
z. B. Boden- und Wassernutzung, Einsatz von PSM 

und Düngemitteln, Verwertung landwirtschaftlicher 

Reststoffe

Einhaltung von gesetzlichen 

Vorschriften
z. B. EU-GAP, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

(LkSG), EU-Biodiversitätsstrategie, „Farm to Fork“-

Strategie  
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